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Erscheint Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag/Samstag als 
Wochenendausgabe 
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rhöhung des Wirtschaftsfonds auf 6,5 Mio 
iute Ertragslage des Staates ermöglicht weitere Rücklagen für schlechtere Zeiten 

Höhere Einnahmen im Bereich der 
teuern und Abgaben einerseits und be-
eits bewilligte aber dann nicht ausge-
lützte Kredite im Investitionsbereich wa-
en die Gründe dafür, dass die Landes-
echnung 1980 erneut deutlich besser aus
fa l l en  ist, als erwartet. Die  Einnahmen 
ind über 20 Mio höher als budgetiert. Zu 
Icn Fonds, in denen der Staat zweckge-
mndene Rücklagen machen kann, gehört 
uch der im September 1979 geschaffene 
iVirtschaftsfördeningsfonds. Die  Regie-
ung hat nun beim Landtag Antrag ge
teilt, diesen Fonds um 3 Millionen Fran-
en zu äufnen, so dass sich das Gesamt
ermögen des Fonds auf 6.5 Mio Franken 
rhöhen wird. 

Seit de r  Gründung des Fonds, der  zum 
tart mit einer Einlage von 3.5 Mio Fran-
en ausgestattet wurde, wurde nur  zwei-
lal Geld aus diesem Titel entnommen, 
eide Entnahmen wurden im Jahre  1980 
eschlossen und  betrafen einen Beitrag 
n die schweizerische Zentrale für Han-
elsförderung und einen Werbebeitrag 
ir unsere Fremdenverkehrsförderung. 
>ie Summe machte 70 000 Franken aus. 
Die nun bevorstehende Äufnung des 

onds wird im Regierungsbericht u. a. so 
ommentiert: 

escheidene Hilfsstellung 
Es bedarf zweifellos keines besonderen 
inweises, dass die heutigen Anlagemit-

bei einer tiefgreifenden und längerfri-
igen Verschlechterung der  wirtschaftli-
en Situation in unserem Lande nu r  eine 
scheidene Hilfestellung ermöglichen 

ürden. Dies trifft auch dann  zu, wenn 
:r Staat bei Einbrüchen in d e r  Beschäf-
jungs- und Auftragslage verschiedener 
Wirtschaftszweige nur flankierende Un-
rstützungsmassnahmen in Aussicht 
ihme, um Anpassungen an veränderte 
rukturen zu erleichtern. Wenn auch die 
uswirkungen des weltweiten Konjunk-

iHV-Beiträge 
ic Ansätze für SelbständigenVerbende 
Anlässlich der Landtagsdebatte zur 
bänderung des AHV-Gesetzes forderte 
r FBP-Abgeordnete Noldi F r o m -
e l t  wie kurz berichtet, auch eine Revi-
on der heute geltenden Berechnungs-
'enze der Beitragssätze für  Selbständi-
nverbende. Diese Grenze liegt nach den 

'•utigen gesetzlichen Bestimmungen bei 
nem Jahreseinkommen von 16 000 
ranken und ist seit fast  neun Jahren auf 
m gleichen Stand. 
Wenn ein Selbständigerwerbender also 

Jahreseinkommen von 16 000 Franken 
1er mehr ausweist, so muss er 7,6 Pro
fit AHV-Beitrag zuzüglich die Ansätze 
r IV (0,76 Prozent), für  F A K  (2,5 Pro-
•nt) und 3 Prozent Verwaltungskosten-
'iirag a u f  10,86 Prozent berechnet den 
Kialanstalten abliefern. Liegt der Jahre
rwerb unter dieser heute gültigen Grenze 
"J 16 000 Franken, so beginnt eine de-
essive Berechnungsskala zu  spielen. Das 
'isst, er bezahlt einen tieferen AHV-Bei-
vgssatz, der bei einem Minimaleinkom-
en von 2000 Franken im Jahr mit 3,8 
ozent beginnt und sich stufenweise bis 
5 Prozent und au f  16 000 Franken 
'igert. Nach Meinung des FBP-Abge-
'dneten Noldi Frommelt sollte nun dieser 
'trag von 16 000 Franken a u f  26 000 
Qnken (wie in der Schweiz) angehoben 
'fden, damit die degressive Berech-
ngsskala der z u  leistenden AHV-Beiträ-
bereits dort beginnt und somit insbeson-
re sozial Schwächere begünstigt. Diese 
'rderung im Rahmen der AHV-Revision 
sicher berechtigt, zumal seit 1973 die 
rechnungsskala nicht geändert worden 
obwohl die Lebenskosten jährlich ge-

!gen sind. 
Wenn der Vorstoss des Abg. Noldi 
°mmelt im Parlament sich erfolgreich 
rchsetzt, so könnte die diesbezügliche 
•setzesbestimmung bereits im Rahmen 

derzeit laufenden Revision des AHV-
'setzes Berücksichtigung finden. 

tureinbruchs als Folge der  Ölkrise unser 
Land in den Jahren 1974 und 1975 nur  am 
Rade erreichten und die Beschäftigungs
lage in nahezu allen Wirtschaftsbereichen 
derzeit noch sehr gut ist, so darf  aus 
dieser momentanen Lage heraus nicht auf 
ein ungetrübtes Anhalten dieser entwick-
lung abgestellt werden. 

Verlangsamung des Wachstums 
Im Gefolge de r  starken ölpreissteige-

rungen und der  restrektiven Geldpolitik, 
welche die wichtigen Industrieländer seit 
Mitte 1979 zur Bekämpfung der  inflatio
nären Tendenzen verfolgt haben, hat  sich 
bereits im abgelaufenen Jahr eine deutli
che Verlangsamung des Wachstums des 
Bruttosozialprodukts in wichtigen Ab
nehmerländern unserer Exportindustrie 
ergeben. Die anfänglich noch optimisti

schen Prognosen für die Wachstumsraten 
des laufenden Jahres wurden inzwischen 
nach unten berichtigt. Steigende Zahlen 
von Arbeitslosen in namhaften Industrie
staaten, zunehmende Betriebsschliessun
gen, die immer noch ausgeprägt in Er
scheinung tretenden Inflationsraten und 
die mangelnde Investitionsfreudigkeit 
machen deutlich, dass die im Gang be
findliche Verlangsamung der  internatio
nalen Konjunktur zu einem abge
schwächten Exportwachstum mit entspre
chenden Rückwirkungen auf die Binnen
wirtschaft führen könnte. Aufgrund des 
offensichtlichen Zusammenhangs der Ex
port* und der  Binnenwirtschaft wird nicht 
nur die erstere betroffen, sondern es sind 
auch negative Auswirkungen für das Bin
nengewerbe und die Dienstleistungssek
toren nicht auszuschliessen. 

Eine wichtige Aufgabe des Staates 
muss darin bestehen, einer tiefgreifenden 
und längerfristigen Arbeitslosigkeit vor
zubeugen. Z u  diesem Zwecke kann ein 
angemessen dotierter Spezialfonds, wel
cher in Zeiten des guten Ertragsverlaufs 
geäuft wird, wertvolle Hilfe leisten. Die 
Erhöhung des Vermögensstandes auf 6.4 
Mio durch Zuweisung eines Betrages von 
3 Mio Franken aus d e m  positiven Ergeb
nis des abgelaufenen Rechnungsjahres 
dürfte angesichts de r  weltwirtschaftlich 
abgeflachten Wachstumsentwicklung 
auch dann als gerechtfertigt angesehen 
werden, wenn derzeit keine Notwendig
keit zur Hilfestellung seitens des Staates 
besteht und wenn im Augenblick auch 
keine detaillierten Beschlüsse über die 
Ar t  der  staatlichen Unterstützungs- oder 
Förderungsmassnahmen bestehen.»> 

Schulzentrum Unterland: 

Liegewiese für Hallenbad-Benützer 
Eschner Gemeinde stellt eine Fläche von 400 Klaftern zur Verfügung 

U m  den zahlreichen Besuchern des 
Hallenschwimmbades im Unterländer 
Schulzentrum in den heissen Sommerta
gen die Möglichleit zu bieten, sich auch 
im Freien aufhalten zu können, hat der 
Eschner Gmeinderat in Zusammenarbeit 
mit den Landesbehörden schon vor län
gerer Zeit ein an das SZU angrenzendes 
Grundstück von privater Seite käuflich 
erworben. Dies erfuhren wir vom 
Eschner Vorsteher Egon Marxer, 

Die rund 400 Klafter grosse Fläche ist 
im Zuge der  in diesen Wochen zu E n d e  
gehenden Umgebungsarbeiten rund ums 
Zentrum in eine herrliche Liegewiese 
umgestaltet worden, wobei auch für d ie  
Schuljugend und Kinder Spielmöglichkei
ten vorhanden sind. Die Liegewiese ist 
von de r  Schwimmbadhalle direkt zu er
reichen. Im Rahmen eines Vertrages ist 
die Teilfläche von der  Gemeinde Eschen 
ans Land verpachtet worden. Nicht inte
griert werden konnte das in der  Nähe 
liegende Freiluftbad des Eschnerberges. 
Verhandlungen de r  öffentlichen Hand  
mit dem Besitzer sind an mehreren Fra
gen gescheitert. 

Häftlinge nach 
Vertragsverhandlungen mit 
Paraphierung abgeschlossen 

Häftlinge, die eine längere 
Strafe zu verbüssen haben, 
konnten bis jetzt nur In schweize
rischen Vollzugsanstalten unter
gebracht werden, mit denen es 
spezielle Vereinbarungen gibt. In 
Zukunft können liechtensteini
sche Gerichtsurteile auch in 
österreichischen Gefängnissen 
vollzogen werden. 

In der Zeit vom 23. bis 25. Juni 
1981 wurden in Wien zwischen 
einer liechtensteinischen und einer 
österreichischen Delegation, die im 
Oktober 1980 in Vaduz aufgenom
menen Verhandlungen über einen 
Vertrag über die Unterbringung von 
Häftlingen, einen Vertrag über die 
Ergänzung des Europäischen Aus
lieferungsübereinkommens vom 
13. Dezember 1957 und die Er
leichterung seiner Anwendung so
wie einen Vertrag über die Ergän
zung des Europäischen Überein
kommens über die Rechtshilfe in 
Strafsachen vom 20. April 1959 und 
die Erleichterung seiner Anwen
dung fortgesetzt und mit der Para
phierung der Vertragstexte abge
schlossen. 

Der Vertrag über die Unterbrin
gung von Häftlingen schafft insbe
sondere die Möglichkeit, von liech
tensteinischen Gerichten ausge
sprochene Freiheitsstrafen und vor
beugende Massnahmen in Öster
reich zu vollziehen, wobei das  Für
stentum Liechtenstein die Kosten 
hiefür tragen wird. Die Zusatzver
träge zu den Europäischen Über
einkommen sollen den sich aus der 
Nachbarschaft der beiden Staaten 
ergebenden besonderen Verhält
nissen Rechnung tragen. 

Unsere Aufnahme, die vor ein paar Tagen entstand, zeigt einen Teil der 
geschaffenen rund 1300 m2 grossen Liegewiese. Im Vordergrund der Hallen
trakt des Schwimmbades im Schulzentrum Unterland. (Bild: X. Jehle)! 

Aufruf an die Bevölkerung 

Überraschung 
Wer hat an einem 16. August 
Geburtstag? 

Im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 75. Geburtstag Seiner Durch
laucht des Landesfürsten erwartet 
all jene eine Überraschung, die an 
einem 16. August geboren sind. Die 
angesprochenen Personen mögen 
sich bitte beim Presse- und Infor
mationsamt der Regierung (Regie
rungsgebäude, Vaduz) melden. 
Eine Postkarte mit Namen, Adresse 
und Geburtsdatum genügt. Einsen
determin: 15. Juli 1981. 

Einschränkungen der Volkssouveränität 
Unser Wahlsystem und die Institution des Ersatzabgeordneten / von Noldi Frommelt 

Im Zusammenhang mit der Diskussion 
um die neue Regierungsvorlage für ein 
Unvereinbarkeitsgesetz wurde im Land
tag auch auf die damit verbundene Ein
schränkung der Volkssouveränität hinge
wiesen. Der Abgeordnete Noldi From
melt (FBP/Schaan) nahm die Gelegenheit 
wahr, um auf einen bis heute eher selten 
diskutierten Aspekt in dieser Thematik 
hinzuweisen: auf die Institution der Er
satzabgeordneten im liechtensteinischen 
Parlamentarismus. 

Ein Gesetz über  die Unvereinbarkeit 
bringt zwangsläufig Einschränkungen de r  
Volksouveränität, und zwar in der  Hin
sicht, dass Bürger in bestimmten Funktio
nen (z. B.  Regierungsmitglieder, Richter 
u. a . )  nicht mehr als Kandidaten für das 
Abgeordnetenmandat aufgestellt werden 
können. Sie sind nicht mehr  wählbar. Die  
Einschränkungen der  Volkssouveränität 
können aber  auch anderer Ar t  sein und 
dies ist in Liechtenstein heute schon der  
Fall: wenn zwei Parteien 30 Kandidaten 
für  den Landtag nominieren, können nur  
15 gewählt werden. Die andere Hälfte, 
theoretisch bis zu 14 Kandidaten, können 
als sogenannte Ersatzabgeordnete für das 
Parlament vereidigt werden. Sie sind also 
auch Mitglieder der  Volksvertretung, ob
wohl sie eigentlich nicht vom Volk ge
wählt wurden. Neben anderen, grund
sätzlichen Überlegungen, die für die 
Schaffung eines Unvereinbarkeitsgeset
zes sprechen, sieht Noldi Frommelt auch 
hier eine Situation, die nach einem ausge

wogenen Unvereinbarkeitsgesetz ruft. 
Wir  fassen nachfolgend sinngemäss zu
sammen, was Noldi Frommelt zur Situa
tion der  stellvertretenden Abgeordneten 
im Landtag ausführte: 

Wähler entscheidet nicht direkt 
Ein Unvereinbarkeitsgesetz wäre nicht 

erforderlich, wenn der  Wähler - e twa wie 
beim Majorzwahlsystem - die Abgeord
neten direkt wählen könnte. Wir  aber 
haben ein Proporzwahlrecht. Trotz den 
sogenannten Kandidatenstimmen kann 
ein Wähler  nur  indirekt beeinflussen, 
welche Abgeordnete ins Parlament ein
ziehen sollen und welche nicht. Zuerst  
wählt e r  j a  eine politische Partei. Bei 
jeder  Wahl müssen eine Anzahl von Kan
didaten unterliegen, die dann in den mei
sten Fällen als Ersatzabgeordnete beru
fen werden. Ich halte diese Lösung als 
unbefriedigend, und zwar für alle Betei
ligten. 

Keine qualitative Wertung 
Mit aller Deutlichkeit möchte ich fest

halten, dass es mir auf keinen Fall um 
eine qualitative Wertung gegenüber Er
satzabgeordneten geht. Denn de r  Land
tag könnte ohne die Mitarbeit de r  Ersatz
abgeordneten, die ja  auch in Kommissio
nen  und Delegationen eingesetzt werden, 
seine ohnehin schon begrenzt mögliche 
Erfüllung der  Aufgaben als Volksvertre
tung noch viel weniger wahrnehmen. 

Beim heutigen Zwei-Parteiensystem 

und bei einer Sitzverteilung 8 zu 7 haben 
wir 15 Abgeordnete und theoretisch 14 
Ersatzabgeordnete. D . h . ,  wenn ein Kan
didat durch eine Partei nominiert ist und 
die nötige Stimmenzahl als Abgeordneter 
nicht erreicht, so ist e r  in den meisten 
Fällen als Ersatz-Abgeordneter gewählt. 
Bei de r  eindeutigen Uberbelastung unse
res Milizparlamentes, muss e r  dann ent
scheidende Aufgaben übernehmen und 
mitbestimmen. Ich frage mich allen Ern
stes, ist das nicht auch eine klare Ein
schränkung der  Volkssouveränität. 

Parlament zahlenmässig zu klein 
Ich glaube, wir sollten einfach offen 

zugeben, dass unsere Volksvertretung 
zahlenmässig zu klein ist, um eine reprä
sentative Volksvertretung zu sein und  die 
Aufgabe voll wahrnehmen zu können.  
Hätten wir eine grössere Zahl Abgeord
nete, wäre das Problem de r  Unvereinbar
keit wesentlich geringer. 

Problematische Kontrollfunktion 
Bei einem Parlament von 15 Abgeord

neten ist es meines Erachtens nicht gut ,  
wenn Amtsvorstände gewählt werden 
können. Denn  laut Verfassung Art .  63  
Abs. 1 heisst es :  

«Dem Landtag steht das Recht der  
Kontrolle über die gesamte Staatsverwal
tung zu, e r  übt das Recht durch eine von 
ihm zu wählende Geschäftsprüfungskom
mission aus.» 

Wie soll sich aber ein höherer Beamter 
oder Amtsvorstand in eigener Sache kon
trollieren und in die Geschäftsprüfungs
kommission gewählt werden. Schliesslich 
wird es für ihn auch schwer sein, als Par
lamentarier gegen die Regierung und da
mit die ihm vorgesetzte Behörde zu ent
scheiden. 

Viele und gute Gründe 
Es  gibt also viele und gute Gründe, die 

strenge Massstäbe bei de r  Abfassung von 
U nvereinbarkeitsbestimmungen rechtfer
tigen. Wir sollten deshalb auch inbezug 
auf den Landtag Lösungsmöglichkeiten 
suchen, die  auch hinsichtlich des passiven 
Wahlrechtes keine Benachteiligung der  
Volkssouveränität beinhalten. D e r  vor
liegende Regierungsvorschlag für das 
neue Gesetz erfüllt meine diesbezügli
chen Erwartungen nicht. 

D e m  Grundsatz, wonach die Volkssou
veränität nu r  dann eingeschränkt wird, 
wenn dies unbedingt erforderlich ist 
(Aussage im Regierungsbericht) stimme 
ich zu. Doch sollten wir bei der  Bearbei
tung des Unvereinbarkeitsgesetzes auch 
der  Tatsache Rechnung tragen, dass die 
Volkssouveränität heute durch die Form 
der  Parlamentswahlen ohnehin schon ein
geschränkt ist; auch wenn wir die Institu
tion des Ersatzabgeordneten aus den vor
erwähnten Gründen dringend brauchen. 
Die Gesetzesvorlage sollte uns helfen, 
wenn immer möglich auch hier gewisse 
Korrekturen anzubringen. 


